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Arbeitsvertrag



Zwischen
XXXX

– im nachfolgenden „Arbeitgeber“ genannt –

und

XXXX

· im nachfolgenden „Arbeitnehmerin“ genannt -

wird folgende Vereinbarung getroffen:

§ 1 Aufgabengebiet und Arbeitsort
(1) Die Arbeitnehmerin wird als XXX eingestellt. Arbeitsort ist XXX.

(2) Der Arbeitgeber ist berechtigt, der Arbeitnehmerin aus betrieblichen Gründen unter Wahrung der Interessen der Arbeitnehmerin eine andere, gleichwertige Tätigkeit oder ein anderes Arbeitsgebiet zu übertragen oder die Arbeitnehmerin an einem anderen Ort einzusetzen, soweit dies den Fähigkeiten und Kenntnissen der Arbeitnehmerin entspricht.

§ 2 Dauer des Arbeitsverhältnisses
(1) Das Arbeitsverhältnis beginnt am XX.XX.XXXX und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Vor Beginn des Arbeitsverhältnisses ist eine ordentliche Kündigung ausgeschlossen. 




(2) Die ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen von beiden Seiten ordentlich gekündigt werden. 

(3) Nach Ablauf der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis ordentlich mit einer Frist von sechs Wochen zum Quartalsende gekündigt werden. Gesetzliche Verlängerungen der Kündigungsfristen gelten nicht nur für den Arbeitgeber, sondern in gleicher Art und Weise auch für die Arbeitnehmerin. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.

(4) Jede Kündigung bedarf der Schriftform.

(5) Der Arbeitgeber kann im Fall einer Kündigung die Arbeitnehmerin im Rahmen von noch bestehenden Resturlaubsansprüchen oder sonstigen Freizeitausgleichsansprüchen und in konkreter Anrechnung auf solche freistellen. Darüber hinaus ist der Arbeitgeber berechtigt, die Arbeitnehmerin im Fall einer Kündigung bis zum Ausscheiden unter Fortzahlung der Bezüge ganz oder teilweise von der Arbeit freizustellen, soweit sein Interesse hieran das der Arbeitsnehmerin an der Weiterbeschäftigung überwiegt.

(6) Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, spätestens zum Ende des Monats, indem die Arbeitnehmerin die Voraussetzungen für den Bezug der gesetzlichen Altersrente erfüllt.  

§ 3 Arbeitszeit
(1) Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden ausschließlich der Pausen.

(2) Die Verteilung der Arbeitszeit auf die Werktage richtet sich nach den jeweiligen Vorgaben des Arbeitgebers. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der Pausen richten sich nach den betrieblichen Erfordernissen und jeweiligen Praxiszeiten.

(3) Die Arbeitnehmerin verpflichtet sich, auf Anforderung ggf. auch Über- und Mehrarbeit, sowie Wochenend-, Sonn- und Feiertagsarbeit im gesetzlich zulässigen Rahmen zu leisten. Überstunden werden in Freizeit abgegolten, vornehmlich in Zeiten in denen die Praxis geschlossen ist.

§ 4 Vergütung
Die Arbeitnehmerin erhält für ihre Tätigkeit ein festes Monatsentgelt in Höhe von XXXX EUR brutto, das am Ende eines jeden Monats nach Abzug der gesetzlichen Steuern und Abgaben auf ein von der Arbeitnehmerin zu benennendes Konto überwiesen wird.

§ 5 Aufwendungen und sonstige Leistungen
Der Arbeitnehmerin wird für An- und Abfahrt (kürzeste bzw. schnellste Strecke) zum Arbeitsort ein Fahrtkostenzuschuss in Höhe von EUR 0,30 / km, maximal in Höhe von EUR XXX monatlich gewährt.

§ 6 Arbeitsverhinderung
(1) Die Arbeitnehmerin ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jede Arbeitsverhinderung und ihre voraussichtliche Dauer unverzüglich nach Kenntnis, möglichst vor dem Zeitpunkt der erwarteten Arbeitsaufnahme telefonisch anzuzeigen, sowie auf Verlangen des Arbeitgebers die Gründe der Arbeitsverhinderung mitzuteilen. 

(2) Vor Ablauf des dritten Tages der Arbeitsunfähigkeit ist ein ärztliches Attest über die Arbeitsunfähigkeit vorzulegen. Aus diesem soll sich auch die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit ergeben. Dauert die Arbeitsunfähigkeit über die angegebene Zeit hinaus, hat die Arbeitnehmerin den Arbeitgeber unverzüglich zu unterrichten und unverzüglich ein Anschlussattest vorzulegen. Der Arbeitgeber kann im Einzelfall auch eine frühere Vorlage des Attests verlangen.

§ 7 Urlaub
Die Arbeitnehmerin hat – unter Einbeziehung des gesetzlichen Mindesturlaubs -  Anspruch auf einen Jahresurlaub von 26 Arbeitstagen pro Kalenderjahr. Der Urlaub ist möglichst zusammenhängend zu nehmen. Bei der Festlegung von Zeitpunkt und Dauer des Urlaubs werden die betrieblichen Interessen und Bedürfnisse angemessen berücksichtigt, wobei die Arbeitnehmerin rechtzeitig den Arbeitgeber über ihre Urlaubspläne zu informieren hat.

§ 8 Nebentätigkeiten, Wettbewerb und Beteiligungen
Die Arbeitnehmerin verpflichtet sich, ohne vorherige Zustimmung des Arbeitgebers keine Nebentätigkeiten aufzunehmen. Der Arbeitgeber hat seine Zustimmung zu geben, wenn nicht seine berechtigten Interessen dagegen sprechen.

§ 9 Verschwiegenheit
(1) Die Arbeitnehmerin ist verpflichtet, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie betriebliche Angelegenheiten vertraulicher Natur, die als solche von dem Arbeitgeber schriftlich oder mündlich bezeichnet werden bzw. offensichtlich als solche zu erkennen sind, geheim zu halten und ohne ausdrückliche Genehmigung des Arbeitgebers keinen dritten Personen zugänglich zu machen. Die Geheimhaltung ist sowohl gegenüber Außenstehenden, als auch gegenüber anderen Mitarbeitern des Arbeitgebers, die mit dem betreffenden Sachverhalt nicht unmittelbar befasst sind, zu wahren.

(2) Die Geheimhaltungspflicht beginnt mit Unterzeichnung dieses Vertrags und gilt auch über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus fort.

§ 10 Vertragsstrafe bei Vertragsbruch
(1) Löst die Arbeitnehmerin das Arbeitsverhältnis schuldhaft ohne Rechtsgrund und ohne Einhaltung der Kündigungsfrist, verpflichtet sie sich zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe der Vergütung, die sie bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigung erhalten hätte, maximal jedoch ein Bruttomonatsgehalt gemäß § 4 Abs. 1 dieser Vereinbarung.

(2) Der Arbeitgeber kann im Übrigen den tatsächlich entstandenen weitergehenden Schaden gegenüber der Arbeitnehmerin geltend machen. Auf den insgesamt entstandenen Schaden ist die Vertragsstrafe anzurechnen.


§ 11 Herausgabe von Arbeitsmitteln und Unterlagen
(1) Die Arbeitnehmerin hat auf Verlangen des Arbeitgeber - aber auch bei längerer Abwesenheit wie im Falle von Kündigung, Freistellung oder Ähnlichem – sämtliche Arbeitsunterlagen, - mittel und -ergebnisse, insbesondere auch Unterlagen, Urkunden, Aufzeichnungen, Notizen, Entwürfe oder hiervon gefertigte Durchschriften oder Kopien, gleichgültig auf welchem Datenträger, an den Arbeitgeber zurückzu- bzw. herauszugeben. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat sie dies unaufgefordert zu tun.

(2) Dieselbe Verpflichtung gilt hinsichtlich sämtlicher weiterer Sachen und Gegenstände, die im Eigentum des Arbeitgebers stehen, wie beispielsweise Berechtigungskarten, Schlüssel oder Ähnliches.

§ 12 Ausschlussfristen / Verfallklausel
(1) Alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis müssen innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Fälligkeit schriftlich geltend gemacht werden. Erfolgt dies nicht, verfallen diese Ansprüche.

(2) Lehnt der Leistungspflichtige den Anspruch schriftlich ab oder erklärt er sich hierzu nicht innerhalb eines Monats nach Geltendmachung des Anspruchs, so verfällt dieser, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten nach der Ablehnung oder nach dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird.

§ 13 Schriftformerfordernis
(1) Änderungen, Ergänzungen und die Aufhebung dieses Vertrags bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieser Schriftformklausel selbst. Ausgeschlossen sind damit insbesondere Vertragsänderungen durch betriebliche Übung. Das vorstehende Schriftformerfordernis findet keine Anwendung bei Abreden, die nach Vertragsschluss unmittelbar zwischen den Parteien mündlich durch Individualvereinbarung getroffen werden.

(2) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.


§ 14 Salvatorische Klausel
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

(2) Die Vertragsparteien sind im Falle einer unwirksamen Bestimmung verpflichtet, über eine wirksame und zumutbare Ersatzregelung zu verhandeln, die dem von den Vertragsparteien mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommt.



__________________________			_________________________
(Ort, Datum)						(Ort, Datum)


__________________________			_________________________
XXXX							XXXX
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